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Arbeitszeitnachweis nach § 17 Mindestlohngesetz       

Dieses Dokument dient der Einhaltung der Mindestlohnvorgaben nach dem Mindestlohngesetz und 

muss bis zum Ende des Arbeitsverhältnisses, maximal jedoch zwei Jahre aufbewahrt werden.  

Die Aufzeichnung muss vom Arbeitnehmer unverzüglich, spätestens jedoch zum siebten auf den Tag 

der Arbeitsleistung folgenden Kalendertag ausgefüllt dem Arbeitgeber übergeben werden.  
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